
Beschlussvorlage
 

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!
 
Zu TOP-Nr.:   3  10 Vorlage Nr.: 01/804/I/020/2025
 
Amt: Zentralabteilung Datum: 11.09.2025/
Sachbearbeiter: Petra Jung AZ:  

 
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
 
Beratungsfolge:

Nr. Gremium Termin Behandlung Status

1 Haupt- und Finanzausschuss 18.09.2025 Vorberatung öffentlich

2 Verbandsgemeinderat 30.10.2025 Entscheidung öffentlich

 
 
Gegenstand der Vorlage
 
Beratung und Beschlussfassung bzgl. Abrechnungsverfahren der Dienstfahrten des Bürgermeisters

 
 
Sachverhalt:

Bürgermeister Burkhart führt seine dienstlichen Fahrten mit seinem privaten Fahrzeug durch. Die 

Abrechnung erfolgte bisher auf Grundlage der Kilometerpauschale sowie unter Nutzung des 
elektronischen Fahrtenbuchsystems „Vimcar“.

Zur Vereinfachung der Abläufe wird vorgeschlagen, künftig auf die bisherige 

Fahrtenbuchabrechnung zu verzichten und stattdessen die uneingeschränkte Nutzung der 

vorhandenen Ladesäule im Hof der Verbandsgemeindeverwaltung zu gestatten.

Begründung:

Durch diese Umstellung entstehen der Verbandsgemeinde keine zusätzlichen Kosten oder 

Nachteile. Siehe auch die beigefügte Vergleichsrechnung. Vielmehr handelt es sich um eine 

wirtschaftlichere und verwaltungsökonomisch sinnvollere Lösung:

 Der Verwaltungsaufwand für Fahrtenaufzeichnung, Abrechnung und Kontrolle entfällt 

weitgehend.

 Die Nutzung der vorhandenen Ladestruktur führt zu einer effizienteren Verwendung 

bereits verfügbarer Ressourcen.

 Die Maßnahme ist kostenneutral und trägt zu einer Entlastung der Verwaltung bei.

Persönliche Vorteile für den Bürgermeister sind mit dieser Regelung ausdrücklich nicht 

verbunden. Sie dient ausschließlich der Vereinfachung interner Verwaltungsprozesse sowie der 

wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Nutzung bestehender Infrastruktur.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Verbandsgemeinderat stimmt der Umstellung der Abrechnung der Dienstfahrten von Bürgermeister 

Burkhart auf die uneingeschränkte Nutzung der Ladesäule im Hof der Verbandsgemeindeverwaltung zu.

 
Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

 




